
Dicht oder

nicht?
Für jene Grundstückseigentümer in NRW,
die den Dichtheitsnachweis für Ab-
wasserleitungen nach § 45 BauO
NRW schon bis Ende 2005 führen müs-
sen, ist das eine hoch aktuelle Frage. Zu-
mal der Dichtheitsnachweis oft eine Sa-
nierung der Leitung voraussetzt.

Damit Sie sicher und wirtschaftlich zum
gesetzlich geforderten
Dichtheitsnachweis
gelangen, unter-
stützen wir Sie mit
einem Service
„von A bis Z“.
Dieser beinhaltet
neben qualifizierter
Beratung alle im Einzel-
falle nötigen Leistungen bis zum erfolg-
reichen Dichtheitsnachweis:
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TV-Inspektion und Dichtheitsprüfung
Erstellung eines Sanierungskonzeptes
durch spezialisierte Ingenieure
Sanierung ggf. mit modernen
Verfahren ohne Erdarbeiten
(Schlauchlining / Flutungsverfahren)
Dichtheitsnachweis durch einen
zertifizierten Sachkundigen
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Die Uhr tickt!
Für alle Grundstückseigentümer, die nach 
Landeswassergesetz (LWG) §61a die Dich-
tigkeit der Anschluss- und Grundleitungen 
im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Fristen nachweisen müssen. 
Damit Sie sicher und 
wirtschaftlich zum 
gesetzlich geforder-
ten Dichtheitsnach-
weis gelangen, un-
terstützen wir Sie mit 
einem Service „von 
A bis Z“. Dieser bein-
haltet neben qualifi-
zierter Beratung alle 
im Einzelfalle nötigen Leistungen bis zum er-
folgreichen Dichtheitsnachweis: 

	TV-Inspektion und Dichtheitsprüfung
	Erstellung eines Sanierungskonzeptes 	
	 durch spezialisierte Ingenieure
	Sanierung ggf. mit modernen 
	 Verfahren ohne Erdarbeiten
	 (Schlauchlining/Flutungsverfahren)
	Dichtheitsnachweis durch 
	 einen zertifizierten Sachkundigen
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